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Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Nördlicher Ortsrand von Kutzenhausen“:
Stellungnahme zu der Geruchsbelastung im Plangebiet

Vom Büro „Ingenieurdienstleistungen Dr. Bernd Zellermann“ wurde eine Abschätzung der Geruchsbe-
lastung vorgenommen. Alle in der Anlage aufgeführten Abbildungen stammen aus dieser Abschät-
zung und wurden teilweise von uns mit Anmerkungen versehen.

Im Rahmen der Trägerbeteiligung wurde von der unteren Immissionsschutzbehörde am Landratsamt
Augsburg zurecht darauf hingewiesen, dass eine weitere Bewertung der Geruchsbelastung erfolgen
soll.

Die räumliche Lage ist der Abbildung 1 zu entnehmen.

Die Ausgangsdaten sind der Abbildung 2 und Abbildung 3 zu entnehmen.

In der Abbildung 4 sind die Ergebnisse im 250 m Raster auf der Grundlage eines Luftbildes darge-
stellt.

In der Abbildung 5 sind die Ergebnisse im 250 m Raster auf der Grundlage eines Lageplans darge-
stellt.

In der Abbildung 6 sind die Ergebnisse im 50 m Raster auf der Grundlage eines Lageplans darge-
stellt. Hier ist auch die Lage des aktuellen Bebauungsplanentwurfes dargestellt.



Seite 2 von 8 Seiten zum Schreiben vom 03.01.2024
Bezeichnung: LA13-176-G15-E02-01.docx

S 11.01.24 17:08 P 11.01.24 17:08Johann Storr

Bewertung:

Es zeigt sich, dass im Plangebiet im Bereich des Dorfgebietes und des Gewerbegebietes eine Ge-
ruchshäufigkeit von maximal 0,05 zu erwarten ist. In der TA Luft vom 18. August 2021 wird im An-
hang 7 „Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen“ unter 3.1 „Immissionswerte für ver-
schiedene Nutzungsgebiete“ für Dorfgebiete und Gewerbegebiete ein Immissionswert von 0,15 aufge-
führt. Dieser Immissionswert wird somit deutlich unterschritten. Daher ist hier von einer ausreichenden
Auflösung auszugehen.

Bezüglich des möglichen Einfluss von Kaltluftabflüssen ist auf die gutachterliche Stellungnahme der
ArguSoft GmbH & Co. KG vom 10.02.2016 zu verweisen (TALDAP_U16-1-568_Zellermann_Kutzen-
hausen_08Feb2016.pdf). Hier wird festgestellt, dass keine signifikanten Kaltluftabflüsse im Bereich
der Gemeinde Kutzenhausen zu erwarten sind.

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH
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Anlagen:

Abbildung 1: Luftbild

Biogasanlage
Plangebiet
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Abbildung 2: Quellen-Parameter



Seite 5 von 8 Seiten zum Schreiben vom 03.01.2024
Bezeichnung: LA13-176-G15-E02-01.docx

S 11.01.24 17:08 P 11.01.24 17:08Johann Storr

Abbildung 3: Emissionen
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Abbildung 4: Ergebnisse 250 m Luftbild
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Abbildung 5: Ergebnisse 250 m Lageplan



Seite 8 von 8 Seiten zum Schreiben vom 03.01.2024
Bezeichnung: LA13-176-G15-E02-01.docx

S 11.01.24 17:08 P 11.01.24 17:08Johann Storr

Abbildung 6: Ergebnisse 50 m Lageplan

Plangebiet, aktueller
Entwurf


